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TV ^ l* 
I  J ' G  Pflicht der Censur ifl, alle Arten Bücher 

und Aufsätze, die zum allgemeinen Gebrauch be-

ftimmt sind, zu prüfen. 

§. 2. 
Der Hauptzweck dieser Prüfung ift, der Ge­

sellschaft solche Bücher und Aufsätze zu ver­

schaffen, die zur wahren Aufklärung des Geistes 

lind zur sittlichen Bildung beytragen, und von 
i i  •  i i r i>iwiAr> „«.iintiQ. 
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ihr diejenigen zu entfernen, die diesem Zwecke 

zuwider sind. 

§- 3* 

Nach diesem Grundsatze soll kein Buch oder 

Aufsatz im Reiche weder gedruckt noch verkauft 

werden, ohne vorher durch <Üie Censur geprüft 
zu seyn. 

§. 4. 

Zur Prüfung der Bücher und anderer Auf­

sätze werden bey den Universitäten Censur-Co-

mite's errichtet, die aus Professoren und Magis­

tern beftehen und sich unter der unmittelbaren 

Aufsicht der Universität befinden. Jede dieser 

Comite's prüft die Bücher und Aufsätze., die in 

denjenigen Druckereyen gedruckt werden, welche 

sich im Bezirke der Universität befinden, zu wel­

cher die Comite gehört. Sie prüft gleichfalls die­

jenigen Bücher und Aufsätze, die für die Univer-

sitätß - Beamten aus fremden Ländern verschrie­

ben werden. 

Z. s. 

Für die Bücher und Aufsätze, die im Bezir­

ke der St. Petersburgschen Universität gedruckt 

werden, wird bis zur Eröffnung der Universität 

unter der Aufsicht ihres Curators eine Censur-



Co mite aus Gelehrten, die sich in dieser Residenz 

befinden, errichtet. 

§. 6. 
Die Censur derjenigen Bücher, die von der 

Oberschuldirection, den Akademien der Wissen­

schaften und der Künste, und der Russischen Aka­

demie , von den Cadetten - Corps, der Kaiserli­

chen medicinischen Direction, (die sich alle in 

St. Petersburg befinden), wie auch von andern 

von der Regierung betätigten gelehrten Gesell­

schaften , und von Kronsbehörden herausgegeben 

werden, wird diesen Gesellschaften und Behör­

den und ihrer Obrigkeit übertragen, auch sind 

sie dafür verantwortlich. Solche Bücher und Auf­

sätze können sowol in den zu obigen Orten ge« 

hörenden, als inPrivatdruckereyen gedruckt wer­

den. 

§. 7-
Die Bücher und Aufsätze hingegep, die 

von Privatpersonen den Druckereyen obenge­

nannter Orte zum Druck übergeben werden , kön­

nen nichts eher gedruckt werden, als bis sie in 

der Censur-Comite geprüft worden. 

§. 8. 
Theologische Bücher und Aufsätze, die auf 

die heilige Schrift, die Religion, die Auslegung 



der göttlichen Gesetze und Heiligkeit Bezug ha­

ben, werden durch die geiftliche Censur geprüft, 

die unter der Aufsicht des dirigirenden .Synods 

und der Eparchial-Bischöfe flehet. Diese Bücher 

und Aufsatze müssen in der Druckerey des Sy­

nods , oder in solchen Druckereyen gedruckt 

werden, die zur Jurisdiction des Synods gehören. 

§. Y. 
Die Prüfung der Journale und anderer Zeit­

schriften, die aus fremden Ländern durch die 

Poftämter verschrieben werden , liegt einer be­

sonders dabey errichteten Censur ob, welche da-

bey den Vorschriften dieses Reglements gemäfs 

verfährt. 

§. 10* 

Noch ungedruckte Theaterftücke , die auf 

allen Theatern (selbft die Hoftheater nicht ausge­

nommen) sowohl in den Hauptftädten als in an­

dern Städten aufgeführt werden, müffen vor der 

Aufführung durch die Censur-Comite, und, wo 

es, keine solche Comite giebt, durch die Schul-

directoren, unter der Aufsicht der örtlichen 

Obrigkeit, geprüft werden. 

§. II* 

Prüfung der Komödien-Zettel und ähnlicher 



Ankündigungen und Nachrichten, so wie die Er« 

lauhnifs solche zu drucken, Iii Sache der Civil-

Obrigkeit. 

«SH*3ö»o>c>C'<ooo-H* 

Z w e y t e  A b t h e i l u n g .  

V o n  d e n  C e n s u r  -  C o m i t e ' s .  

§.  12, 
Jede Censur - Comite hält ihre Sitzungen 

zu bestimmter Zeit. Die Censoren, die die Co­

mite bilden, theilen unter sich die Bücher und 

Aufsätze, die der Censur übergeben werden, und 

jeder Hattet nach Durchlesung derselben einen 

schriftlichen Rapport davon ab, für dessen Treue 

er selbft verantwortet. 

§. IZ. 
Bücher und Aufsätze, über deren Beftäti-

gung der Censor in Zweifel fteht, wie auch ge- -

druckte Bücher und Aufsätze, die seiner Mey-

nung nach verboten werden müfsten, werden in 

der Versammlung aller Mitglieder der Comite 

zur Entscheidung durch Mehrheit der Stimmen 

vorgeftellt und in diesem Falle sind nur dieje­

nigen , die ein Buch oder einen Aufsatz gut be­

funden oder verboten haben, verantwortlich. 

*4 



" §-' 14. 

Die ganze Censur-Comite Kellt gleichfalls, 

wenn ihr bey Prüfung eines Buches oder Auf­

satzes Zweifel aufftofsen sollten, durch den Cu-

rator, die Sache der Ober - Schuidirection zurEnt-

Scheidung vor. 

§* ls. 

Die Censur-Comite und jeder Censor Insbe­

sondere hat bey der Prüfung von Buchern oder 

Aufsätzen zu beobachten, dafs sich in demselben 

nichts befinde , was der Religion, dem Staate, 

der Sittlichkeit oder der Ehre eines Staatsbürgers 

zuwider ift. Ein Censor, der ein Buch oder 

einen Aufsatz beftätigt, worin diese Vorschrift 

nicht befolgt ift, ift als Übertreter des Gesetzes, 

nach Maafsgabe der Wichtigkeit der Schuld, ver­

antwortlich. 

§. i6> 

Findet der Censor in der ihm zugeteilten 

Handschrift einige. Stellen, die der im i$ien 

§ph enthaltenen Vorschrift zuwider laufen, so 

verbessert er daran eigenmächtig nichts, sondern 

zeigt jene Stellen an, und schickt das Manuscript 

an den Herausgeber zurück, damit er sie selbft 

entweder verändert oder wegläfst. Nach Wieder­



empfang der auf diese Weise verbesserten Hand­

schrift , beftätigt sie der Censor zum Druck. 

§ •  17* 
Auf eben diese Art verfährt der Censor bey 

Prüfung periodischer Schriften und anderer Bü­

cher, die aus kleinen, durchaus nicht zusammen­

hängenden Aufsätzen beliehen, indem er nur 

diejenigen dieser Aufsätze verwirft , die der 

im 15ten §ph angegebenen Vorschrift zuwider 

sind. 

§. 18. 

Wird in die Censur eine Handschrift ge­

schickt, deren Gedanken und Ausdrücke die per­

sönliche .Ehre eines Bürgers, die Anfländigkeit 

und Sittlichkeit beleidigen, so theilt die Censur-

Comite, indem sie eine solche Schrift zu drucken 

verbietet, dem Einsender ihre Ursachen zu die­

sem'Verbote mit; die Handschrift selbft aber 

behält sie bey sich. 

§- ly. -

Erhält die Censur aber, eine Handschrift, in 

der sich Gedanken und Ausdrücke befinden, die 

offenbar das Daseyn Gottes verwerfen, die sich 

gegen Religion und Gesetze des Vaterlandes em­

pört , die oberfle Gewalt beleidigt, oder dem 



Geifte der Öffentlichen Ordnung und Buhe ganz 

zuwider ift, so zeigt die Censur-Comite sogleich 

diese Handschrift der Regierung an, damit der 

Verfasser ausfindig gemacht und nach den Ge­

setzen behandelt werden könne. 

§. 20. 
Bey der Prüfung der aufzuführenden Thea-

terflücke befolgt die Censur dieselben Regeln, 

als bey der Prüfung anderer Aufsätze^ 

§. 21. 
Übrigens folgt die Censur bey Verbietung 

oder Genehmigung der Bücher und Aufsätze, dem 

Grundsatze einer vernünftigen Nachsicht und hü­

tet sich vor jeder partheyischen Auslegung der 

Aufsätze oder einzelner Stellen in denselben, die 

sie aus besdiidern scheinbaren Ursachen verbie­

ten zu müssen glauben möchte. Hat die Stelle, 

worüber der Zweifel entfteht, einen doppelten 

Sinn, so ift es in diesem Falle besser, sie auf 

die für den Verfasser vortheilliaftefte Art auszu­

legen, als ihn deshalb verantwortlich zu machen. 

§» 22» 

Eine bescheidene und vernünftige Unter­

suchung jeder Wahrheit , die auf Religion, 

Menschheit, bürgerliche Verfassung, Gesetzge­



bung, Sfaatsregierung oder irgend einen Zweig 

derselben Bezug hat, verdient nicht nur nicht 

die geringste Strenge von Seiten der Censur; son­

dern geniefst einer vollkommenen Prefsfreyheit, 

die die Fortschritte der Aufklärung befördert. 

§• 2Z. 

Die Cenfur darf die Handschriften, die ihr 

zur Prüfung zugeschickt werden, und besonders 

Journäle und andere Zeitschriften, die zu be-

ftimmten Zeiten erscheinen müssen, und durch 

Verzug den Reiz der Neuheit verlieren, nicht 

aufhalten. 

§. 24. 

Die Censur giebt die Bücher und andere 

Aufsätze, nach einander, in derselben Ordnung 

zurück, wie sie ihr übergeben worden sind. Aus 

dieser Regel sind die Zeitschriften, Journäle und 

andere Aufsätze ausgeschlossen , deren Haupt­

zweck darin besteht, dafs sie zur beflimmten Zeit 

erscheinen. Solche Schriften müssen allezeit vor 

den andern zurückgegeben werden, 

§» 25» 

Zufolge diesem Reglement werden ebenfalls 

alle unanftändige oder persönliche Beleidigung 



zum Zweck habende Kupferftiche und Bilder 

verboten. 

§. 26* 

Die Censur - Comite's folgen ebenfalls diesem 

Reglement bey Prüfung der Bücher, Aufsätze 

und Kupferftiche, die für den eigenen Gebrauch 

der Universität aus fremden Ländern verschrie­

ben werden. 

Z. 27, 

Bücher und Kupferftiche hingegen, die von 

Buchhändlern aus dem Auslande verschrieben 

werden, werden nicht durch die Censur geprüft; 

sondern jede Censur - Comite fordert von denje­

nigen, die im Bezirke der Universität mit Büchern 

handeln, einen Schein, dafs sie keine den Vor­

schriften dieses Reglements zuwider laufenden 

Bücher und Kupferstiche verkaufen wollen, wi­

drigenfalls sie sich der ftrengften Verantwort­

lichkeit und der Rüge der Gesetze unterwerfen. 

Zur Kenntnifs der Censur- Comite ftelien ihr die 

Buchhändler zu beftimmten Zeiten des Jahres 

Cataloge aller bey ihnen zu verkaufenden Bücher 

und Kupferftiche zu, und liefern dazu beym Em­

pfange neuer Bücher allezeit den Nachtrag. 



§. 28. 

Die Censur-Comite's müssen auch von den 

Buchhändlern , die mit im Lande gedruckten 

Büchern handeln, Kataloge und Nachträge zu 

denselben fordern. 

§. 29. 

Es ift jedem mit ausländischen Büchern han­

delnden Buchhändler freygeftellt, in zweifelhaf­

ten Fällen über den Verkauf oder Nichtverkauf 

eines Buches die Entscheidung der Censur-Co­

mite zu verlangen, 

§. 30. 

Jede Censur-Comite hat ihre eigene Canze-

ley, deren Geschäfte vom Secretair geführt wer­

den, und ihr eigenes Siegel. 

§. zi. 

Der Secretair führt ein Journal aller Werke, 
die der Comite zur Prüfung übergeben werden. 

In dieses Journal wird eingetragen: der Name 

jedes Buches oder Aufsatzes, die Zahl der Sei­

ten, der Tag der Einsendung in die Censur, der 

Name des Herausgebers oder Verfassers, wenn 

sie bekannt sind, der Name des Eigenthümers 

der Druckerey, in welcher das Manuscript ge­



druckt werden soll, der Name des Censors und 

der Tag der Zurückgabe aus der Censur , mit 

der Erklärung, ob die ganze Handschrift appro-

birt oder einige Stellen verworfen worden. 

§• Z2» 

Schriften, die von der Censur das Inprimatur 

erhalten, müssen vom Censor, der sie gelesen, 

bogenweise paraZtzAphirt werden; auf der Rück­

seite des Titelblattes werden die Zeit der Appro­

bation und der Name des Censors aufgezeichnet. 

§• 33* 
Jede Censur - Comite ift verpflichtet, allen 

übrigen Censur-Comite's von-jeder Handschrift 

oder gedruckten Schrift Nachricht zu geben, die 

in ihrem Bezirke zu drucken oder zu verkaufen 

verboten worden. 

§. 34. 
Wenn die örtliche Civilobrigkeit nöthig fin­

det, ein Buch zu verbieten, das schon verkauft 

wird, so mufs sie sich deswegen vorlaufig an die 

Censur-Comite wenden. 

§• 3f' 
Jede Censur - Comite liefert jeden Monat 

Auszüge aus dem Journale an das Universitäts-



Conseil, das sie dem Curator zuschickt. In St. 

Petersburg ftellt die Censur-Comite die Auszüge 

aus ihren Journälen unmittelbar dem Curator vor. 

Diese Auszüge werden von den Curatoren der 

Oberschuldirection mitgetheilt. 

§. 
.Es wird jeder Censur - Comite erlaubt, die 

Prüfung der Bücher und Aufsätze den Directo-

toren der Gymnasien zu übertragen. Doch ge« 

schiebt dieses nur in unvermeidlichen Fällent 

wann die Comite mit Geschäften überhäuft ift, 

oder wann in irgend einer von der Universität 
entfernten Stadt eine Zeitschrift herausgegeben 
wird, die zu beftimmten Zeiten erscheinen mufs. 

Dann verantwortet der Director für die von ihm 

approbirten Schriften, ftellt über die von ihm er­

laubten oder verbotenen Bücher einen monatli­

chen Bericht an die Comite ab, deren Entschei­

dung er in zweifelhaften Fällen verlangt, 
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D r i t t e  A b t h e i l u n g .  

V o n  d e n  S e h r  i f t ß  e l l e r  n ,  Ü b e r s e t z e r  n t  

H e r a u s  g e b e r n  v o n  B ü c h e r n ,  u n d  E i g e n -

t h i i m e r n .  v o n D r u c h e r e y e n .  

§• 37* 
Jeder Schriftsteller, Übersetzer oder Heraus­

geber, der eine Handschrift drucken lassen will, 

liefert sie rein und leserlich geschrieben in die 

Censur des Bezirks, in welchem die Handschrift 

gedruckt werden soll. 

§' 38* 
Ein Schriftfteller, Übersetzer oder Herausge­

ber kann, wenn er will, seinen Namen in einer 

Schrift nicht anzeigen, aber der Name des Eigen-

thumers der Druckerey mufs sich durchaus, so 

wie der Druckort und das Jahr, wann die Schrift 

gedruckt ift, auf dem Titelblatte befinden. 

r §• 39-
Eine Schrift oder Übersetzung, die von der 

Gensur mit dem Inprimatur versehen, kann aufs 

neue gedruckt werden, ohne einer zweyten Prü­

fung unterworfen zu Werden ; enthält aber die 

neue Auflage Zusätze, Anmerkungen oder andere 

Veränderungen im Sinne der Schrift, so ift der 
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Herausgeber in diesem Falle gehalten, der Cen­

sur vor dem Drucke entweder sein neu verbes­

sertes Buch oder diejenigen Stellen desselben, 

die sich in der vorigen Auflage nicht befinden, 

zu übergeben. Für die Übertretung dieser Pflicht 

verantworten, wenn das Buch gedruckt wird, der 

Herausgeber und Eigenthümer der Druckerey 

eben so, als für den Druck eines von der Cen­

sur nicht approbirten. Buches nach dem 43 und 

44/ten §ph dieses Reglements. 

§. 4°. 

Sollte ein Schriftfteller oder Herausgeber fin­

den, dafs ihm durch das Verbot, seine Schrift zu 

drucken, Unrecht geschehen sey, oder in dem 

Falle, wenn man seine Schrift aufhalten, oder er 

irgend eine andere Bedrückung leiden sollte, so 

kann er über die Censur eine Klage an die Ober­

schul direction eingeben, welche entscheidet, ob 

die Klage gerecht ift, oder nicht. Es ift gleich­

falls erlaubt, sich auch in dem Falle mit einer 

Klage an die Direction zu wenden, wenn der Ver­

kauf schon gedruckter Bücher durch eine Censur-

Comite verboten werden sollte. 
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§. 41-

Der Eigenthümer einer Druckerey darf ohne 

die Erlaübnifs der Censur des Bezirks, in wel­

chem seine Druckerey sich befindet, kein Buch 

und keinen andern Aufsatz drucken, und wenn 

er von irgend jemand eine Handschrift erhält, die 

noch nicht mit dem Inprirnatur versehen, so über-

giebt er sie der Censur seines Bezirks. 

§. 45. 

Wenn ein schon gedrucktes Buch zum zwey-

tenmale zum Drucke in eine Druckerey gegeben 

wird, so untersucht der Eigenthümer derselben, 

ob in dem Buche keine von den im Zyüen §ph 

angezeigten Änderungen gemacht sind. Sind wel­

che gemacht, und von der Censur nicht aufs neue 

approbirt, so druckt er das Buch nicht, sondern 

giebt es demjenigen zurück, von dem er es em­

pfangen , oder übergiebt es mit seiner Erlaübnifs 

der Censur; widrigenfalls er nach dem jgften §ph 

verantwortlich ift. 

§• 43. - •' 
Für den Druck eines von der Censur nicht 

mit dem Inprirnatur versehenen Buches oder Auf-

- , ' / 
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satzes, sollte es auch nichts enthalten, was den 

Vorschriften dieses Reglements zuwider wäre, 

wird die ganze Auflage des gedruckten Buches 

zum Besten des Collegii der allgemeinen Fürsor. 

ge weggenommen und überdiefs ift der Eigen­

thümer der Druckerey gehalten, wenn er das 

Buch nicht auf seine Kosten gedruckt hat, die 

ganze Summe, die der Druck der ganzen Aufla­

ge gekostet hat, zum Besten desselben Collegii 

zu bezahlen. 

§• 44-
Enthält aber obendrein ein ohne Erlaübnifs 

der Censur gedrucktes Buch oder ein anderer 

Aufsatz solche Stellen, von denen im i8ten und 

igten ^phe dies es Reglements die Rede ift, so 

werden der Eigenthümer der Druckerey sowol, 

als der Herausgeber, dem Gerichte überliefert; 

das Buch aber, oder der Aufsatz wird ver­

brannt. 

§• 4f. 
Der Eigenthümer einer Druckerey ift nach 

dem Abdruck einer von der Censur ap^robirten 

Handschrift gehalten , ein gedrucktes Exemplar 
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mit der Handschrift in diejenige Censur zu 

schicken, die sie approbirt hat, damit das ge­

druckte Exemplar mit dem Originale verglichen 

werden könne. Diefs mufs er auch bey jeder 

neuen Aulläge des Buches beobachten. 

§. 46. 

Bey Ubersendung des gedruckten Exemplars 

in die Censur, ftellt der Eigenthümer der Drucke­

rey einen Schein aus, kraft dessen er für die 

Übereinstimmung der Schrift mit dem von der 

Censur approbirten Originale flehet und versi­

chert, er habe nichts zugesetzt, was den Sinn _ 

verändere. 

§. 47. 
Setzt der Eigenthümer einer Druckerey wäh­

rend des Druckes eines von der Censur appro­

birten Buches zu demselben irgend etwas anftöfsi-

ges hinzu, so werden diejenigen Bogen, die 

solche Stellen enthalten, auf seine Koften umge­

druckt, und die vorigen werden in Gegenwart 

eines von der Censur beglaubigten Zeugen ver­

nichtet; in wichtigen Fällen wird der Eigenthü-



mer der Druckerey, nach dem 44ften |ph, dem Ge­

richte überliefert. 
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